
 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in Wahrnehmung der Ausgleichsfunktion des Landkreises 
Teltow-Fläming  

 

Richtlinie Änderungsanträge und Änderungs-
empfehlungen 

Stellungnahme der Verwaltung zu den 
Änderungsanträgen/Änderungsemp-
fehlungen 

Empfehlung Kreisausschuss 

 

1. Zuwendungszweck 

 

Der Landkreis Teltow-Fläming fördert 
gemäß § 122 Abs. 2 BbgKVerf die 
kreisangehörigen Städte und Gemein-
den und das Amt Dahme/Mark bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben, ergänzt 
durch sein Wirken deren Selbstver-
waltung und trägt zu einem gerechte-
ren Ausgleich der unterschiedlichen 
Belastungen bei.  

Die Zuwendungen sollen  dem Ziel 
dienen, im Kreisgebiet insgesamt ein 
ausgeglichenes Versorgungsniveau 
herbeizuführen und gleichwertige Le-
bensverhältnisse zu schaffen.  

 

 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

Der Landkreis Teltow-Fläming unterstützt 

gemäß §122 Abs. 2 BbgKVerf. die kreis-

angehörigen Städte, Gemeinden und das 

Amt Dahme/ Mark bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben, ergänzt durch seine Tätigkeit 

deren Selbstverwaltung und trägt bei un-

terschiedlichen Belastungen zum Aus-

gleich zwischen den Kommunen bei. 

Die Zuwendungen dienen dem Ziel, Unter-

schiede im Versorgungsniveau und den 

Lebensverhältnissen zu reduzieren. 

 

Es ist eine klare Trennung zwischen Aus-

gleichs- und Ergänzungsfunktion notwen-

dig. Vorliegend kommt nur die Ausgleichs-

funktion in Betracht, da keine Aufgaben 

übernommen werden. Es ist eine Unter-

stützung in Form von Finanzhilfen vorge-

sehen.  

Inhaltlich wird dies mit dem Vorschlag der 

Verwaltung vollständig erfasst.  

 

 

SPD-Kreistagsfraktion 

1 Grundlage  

Gemäß § 122 der Kommunalverfassung 

des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist 

es Aufgabe des Landkreises, einen Bei-

trag zu einem Ausgleich der unterschiedli-

chen Belastung der Gemeinden und Ämter 

zu leisten und insbesondere die wirtschaft-

liche, ökologische, soziale und kulturelle 

Entwicklung seines Gebiets zum Wohle al-

ler Einwohner zu fördern. Im Sinne dieser 

Aufgabe gewährt der Landkreis den kreis-

angehörigen Kommunen im Rahmen von 

im Haushalt zur Verfügung stehenden Mit-

teln sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie 

Zuwendungen in Form von Zuweisungen 

Unter Punkt 1 der Richtlinie ist der Zuwen-

dungszweck beschrieben. Darauf sollte es 

sich auch beschränken.  

Dem Kreisentwicklungsbudget wird einma-

lig ein noch zu ermittelnder Betrag zur Ver-

fügung gestellt. Eine dauerhafte Geltungs-

dauer der Richtlinie ist nicht vorgesehen.  

Insofern ist der Passus „im Rahmen von im 

Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln“ 

entbehrlich. 

Regelungen zum nicht bestehenden 

Rechtsanspruch sind im Punkt  4 getroffen. 
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für die Erfüllung von Aufgaben der öffentli-

chen Daseinsvorsorge. Ein Rechtsan-

spruch darauf besteht nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

2. Zuwendungsgegenstand 

Der Landkreis gewährt auf der Basis 
dieser Richtlinie Zuwendungen an 
kreisangehörige Städte und Gemein-
den und das Amt Dahme/Mark und 
gleicht damit Unterschiede in der Fi-
nanzkraft der einzelnen Körperschaf-
ten aus. 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

Der Landkreis gewährt auf der Basis die-

ser Richtlinie Zuwendungen an kreisange-

hörige Städte, Gemeinden und das Amt 

Dahme/ Mark für ihnen obliegenden Ange-

legenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

und Projekten von kreisweiter Bedeutung, 

welche die Kommunen nicht ohne Unter-

stützung umsetzen können, weil ihre Ver-

waltungs- oder Finanzkraft dazu nicht aus-

reicht. 

Hierzu gehört auch die Finanzierung kom-

munaler Mitleistungsanteile, sofern 

 

Die Regelung „Projekte von kreisweiter 
Bedeutung“ ist zu unbestimmt und in 
Wahrnehmung der Ausgleichsfunktion 
nicht definierbar.  

Vermutlich ist es hier beabsichtigt, Pro-
jekte, die mehrere Gemeinden tangieren, 
zu fördern. Für diesen Fall müssen Rege-
lungen getroffen werden, zum Zuwen-
dungsempfänger (ein Zuwendungsemp-
fänger für mehrere Gemeinden) und zur 
Projektverantwortung.  
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Die Zuwendungen werden für die 
den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden und dem Amt 
Dahme/Mark obliegenden Angele-
genheiten der örtlichen Gemein-
schaft, sofern sie diese selbst 
nicht wahrnehmen können, weil 
ihre Verwaltungs- oder Finanzkraft 
dazu nicht ausreicht, bewilligt. 

 

Sie können aber auch zur Finanzie-
rung eines zu erbringenden kommu-
nalen Mitleistungsanteils eingesetzt 
werden, sofern 

a) ein kommunaler Mitleistungs-
anteil nachweislich auf 
Grund der Haushaltslage 
nicht bereitgestellt werden 
kann und 

b) dies nicht zur Verringerung 
des Anteils anderer Förde-
rungen führt. 

 

a) ein kommunaler Mitleistungsanteil 

nachweislich auf Grund der Haushaltslage 

nicht bereitgestellt werden kann und 

 

b) dies nicht zur Verringerung des Anteils 

anderer Förderungen führt. 

 

 

SPD-Kreistagsfraktion 

2 Gegenstand der Förderung  

Auf Antrag werden Maßnahmen geför-
dert, die auf Grund ihrer finanziellen Aus-
stattung von den kreisangehörigen Kom-
munen nicht oder nicht alleine umgesetzt 
werden können, deren Realisierung je-
doch der Aufrechterhaltung oder Verbes-
serung der Infrastruktur der öffentlichen 
Daseinsvorsorge dienen. Dazu zählen im 
Sinne dieser Förderrichtlinie investive 
Maßnahmen insbesondere in den Berei-
chen  

 

Energie, Ökologie, Brand- und Katastro-
phenschutz 

Kommunikation, Kultur, Sport und Touris-
mus 

Sozialeinrichtungen, Kindertageseinrich-
tungen, Bildung 

Gesundheit 

Verkehr, Mobilität 

Digitalisierung 

 

Sofern die Förderung auf bestimmte Be-
reiche beschränkt werden soll, schränkt 
der Landkreis die Entscheidungsfreiheit 
der Kommunen bei der Erfüllung der örtli-
chen Aufgaben in unzulässiger Art und 
Weise ein.  

Würde diesem Vorschlag gefolgt werden, 
so wäre dies ein Verstoß gegen § 122 
BbgKVerf und damit rechtswidrig. Inso-
fern ist es sinnvoll, den Gegenstand der 
Förderung möglichst weit zu fassen.  
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3. Bewilligungszeitraum, Zuwen-
dungsbetrag 

 

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 
01.01.2021 und endet am 
31.12.2022. 

 

Für diesen Zeitraum steht ein Betrag 
in Höhe von XXXXXX € aus der mit 
den letzten Jahresabschlüssen gebil-
deten Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses zur 
Verfügung.  

 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 

….......... und endet …........ 

 

Für diesen Zeitraum steht ein Betrag in 

Höhe von  ….............. EUR aus den letz-

ten Jahresabschlüssen (2015, 2016, 

2017) gebildeten Rücklage aus Über-

schüssen des ordentlichen Ergebnisses 

zur Verfügung. 

 

Da das Kreisentwicklungsbudget zu-
nächst nur einmalig bereitgestellt werden 
soll, ist der Bewilligungszeitraum konkret 
zu beschreiben. Der Zeitraum ist so zu 
bemessen, dass die Projekte auch umge-
setzt werden können.  

Der Bewilligungszeitraum in dem Entwurf 
der Richtlinie ist durch Zeitablauf überholt 
und ist im Zusammenhang der Haushalts-
diskussion 2021 neu zu bestimmen. 

 

   

   

4. Zuwendungsempfänger  

 

Zuwendungsempfänger sind die 
Städte, Gemeinden und das Amt 
Dahme/Mark des Landkreises Teltow-
Fläming.  

Ein Rechtsanspruch auf die Gewäh-
rung einer Zuwendung besteht nicht.  

 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Zuwendungsempfänger sind die Städte, 

Gemeinden und das Amt Dahme/ Mark 

des Landkreises Teltow-Fläming. 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 

einer Zuwendung besteht nicht. 

 

Aus welchen Gründen der Begriff Zuwen-
dung entfernt werden soll erschließt sich 
nicht.  

 

SPD-Kreistagsfraktion 

3 Zuwendungsempfänger   

Siehe Punkt 1 – Regelungen zum Rechts-
anspruch sollten hier verbleiben.  
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Zuwendungsempfänger sind die kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden des 
Landkreises und das Amt Dahme/Mark.  

 

   

5. Zuwendungsvoraussetzungen  

 

Durch den Landkreis Teltow-Fläming 
werden jene kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden und das Amt 
Dahme/Mark gefördert, bei denen 
eine nicht unerhebliche Finanzschwä-
che gegeben ist.  

 

Die Finanzschwäche gilt unter folgen-
den Voraussetzungen als nachgewie-
sen: 

konnte die Liquidität nur durch die In-
anspruchnahme   

   eines Kassenkredites gesichert 
werden (Stand 31.12.).  

Oder 

darstellbar. In den Jahren 2018 und 
2019 wurde    ein Haushaltssiche-
rungskonzept durch die Vertretung 
beschlossen. 

 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Durch den Landkreis Teltow-Fläming wer-

den jene kreisangehörigen Städte, Ge-

meinden und das Amt Dahme/ Mark pro-

jektbezogen gefördert, welche die Durch-

führung von Projekten mit kreisweiter Re-

levanz beabsichtigen, die sie auf Grund ih-

rer Finanzkraft ohne Unterstützung nicht 

leisten können. 

Mit der Einreichung eines Antrags ist der 

Antragsteller verpflichtet, 

 

a) die kreisliche Bedeutung und Relevanz 

des Projektes darzustellen sowie eine aus-

sagefähige Kostenberechnung einzu-

reichen. 

b) die Gesamtfinanzierung des Projektes 

mittels Auszug aus dem aktuell beschlos-

senen und genehmigten Haushalt nachzu-

weisen. 

c) mit der Antragsstellung mittels bestätig-

ter Jahresabschlüsse aus den Jahren 

2015 und 2016 die Darstellung der eige-

nen Haushaltslage nachzuweisen. 

 

Diese Regelung wird der Wahrnehmung 
der Ausgleichsfunktion nicht gerecht.  

Es sollen die unterschiedlichen Belastun-
gen der Kommunen durch das Wirken 
des Kreises ausgeglichen werden. Der 
Schwerpunkt kann hier nicht in kreiswei-
ten Projekten liegen sondern in der Erfül-
lung der gemeindlichen Selbstverwal-
tungsaufgaben.  

Daher der Vorschlag der Verwaltung, eine 
nicht unerhebliche Finanzschwäche als 
Zuwendungsvoraussetzung festzulegen. 
Das Kriterium der Finanzschwäche ergibt 
sich § 122 BbgKVerf. 

Hinweis: Nicht jeder Haushalt unterliegt 
der Genehmigungspflicht! 

Der bisher erreichte Stand der Jahresab-
schlüsse (siehe Anlage) verschließt vielen 
Kommunen den Zugang zum Kreisent-
wicklungsbudget. 
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SPD-Kreistagsfraktion 

4. Zuwendungsvoraussetzungen  

Durch den Landkreis werden vorrangig 
jene Kommunen gefördert, bei denen 
eine offensichtliche Struktur- oder Finanz-
schwäche gegeben ist. Struktur- und Fi-
nanzschwäche sind im Rahmen des An-
tragsverfahrens nachzuweisen.  

Abweichend davon können Maßnahmen 
gefördert werden, die kommunenüber-
greifend realisiert werden und/oder über 
kommunale Grenzen hinweg wirken.  

 

Es muss in der Richtlinie vorgegeben 
werden, wie die Struktur- oder Finanz-
schwäche bemessen werden soll, an-
sonsten ist eine objektive Bewertung der 
Anträge nicht möglich.  

 

Ein Absehen von der Finanzschwäche ist 
nach § 122 BbgKVerf nicht möglich.  

 

   

6. Art, Umfang und Höhe der Zu-
wendung  

 

Zuwendungsart:  Projektförde-
rung  

 

Finanzierungsart:  Anteilsfi-
nanzierung  

 

Form der Zuwendung: nicht rückzahl-
barer Zuschuss.  

 

Höhe der Zuwendung: 80 % der zu-
wendungs-fähigen Gesamtausgaben  

 

Maximalförderung:   500.000 
€    

 

Minimalförderung:   50.000 €  

 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Zuwendungsart:  Projektförderung 

 

Finanzierungsart:  Anteilsfinan-

zierung 

 

Form der Finanzierung:  nicht rück-

zahlbarer Zuschuss 

 

Höhe der Zuwendung:  80% der zu-

wendungs-fähigen Gesamtkosten 

 

Zuwendungsfähige Kosten: sind die Bau-

kosten und 10% der Planungskosten 

 

Maximalförderung:  

 500.000,00 EUR 

Bei Baumaßnahmen ist die Planung Be-
standteil der Gesamtkosten. Warum nur 
10 % der Planungskosten zuwendungsfä-
hig sein sollen, erschließt sich nicht. 

Das könnte unter Umständen dazu füh-
ren, dass gerade finanzschwache Kom-
munen schon deshalb keine Projekte ein-
reichen können, weil bereits die Planung 
nicht finanzierbar ist.  

 

Grundsätzlich darf jedoch keine Ein-
schränkung auf z.B. Baukosten erfolgen, 
da es immer um alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft handeln kann.  
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Die Zweckbindungsfrist beträgt  7 
Jahre  

 

 

Minimalförderung:  

 50.000,00 EUR 

 

Die Zweckbindungsfrist beträgt sieben 

Jahre. 

 

SPD-Kreistagsfraktion 

5. Art, Umfang und Höhe der Förde-
rung  

Die Förderung erfolgt als investive und 
zweckgebundene Zuweisung im Rahmen 
der Projektförderung als Festbetragsfi-
nanzierung. Förderfähig sind alle anfal-
lenden Kosten, welche nach Inanspruch-
nahme aller verfügbaren Drittförderungen 
nicht aus Mitteln der Kommune beglichen 
werden können.   

  

Zu den zuwendungsfähigen Kosten gehö-
ren:  

- Kosten für Beschaffungsmaßnah-
men sowie Bau-, Um- oder Ausbau-
maßnahmen in Einrichtungen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge der Kom-
mune im Sinne dieser Richtlinie  

- Kosten für Planung und alle im Rah-
men der Umsetzung anfallenden Aus-
gaben   

  

Nicht zuwendungsfähig sind insbeson-
dere:  

- Der Personaleinsatz in den Kommu-
nen (Kosten für Entwurfsbearbeitung, 
Bauaufsicht etc) und alle weiteren Ver-
waltungskosten 

Sofern der Fokus ausschließlich auf die 
Förderung von Investitionen gerichtet ist, 
ist zu bedenken, dass große, kosteninten-
sive Instandhaltungsmaßnahmen hier 
nicht berücksichtigt werden können. 

 

Der Vorschlag der generellen Förder-
möglichkeit in Höhe von 80 v. H. der zu-
wendungsfähigen  Gesamtausgaben und 
einer Fördermöglichkeit von 90 v. H. der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
bei nachgewiesener Finanzschwäche 
wird der Ausgleichsfunktion nicht gerecht. 
Eine Umsetzung der prozentualen Ab-
schichtung würde eine Ungleichbehand-
lung und damit ein Verstoß nach Art. 3 
GG darstellen.  

Voraussetzung für die Wahrnehmung der 
Ausgleichsfunktion ist stets das Fehlen 
der Leistungsfähigkeit der Gemeinden.  

Ein Handeln des Landkreises kommt nur 
dann in Betracht, wenn einzelne oder 
aber auch sämtliche kreisangehörige Ge-
meinden ihnen obliegende Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft deshalb 
nicht wahrnehmen können, weil ihre Ver-
waltungs- oder Finanzkraft nicht aus-
reicht. 

(Entscheidung OVG Lüneburg v. 
20.06.2017) 
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- Grundstückskosten, die aber als Ei-
genanteil anrechenbar sind 

- Kosten, die nach der Rechtslage ein 
anderer Träger zu tragen hat  

 

Aus dem Kreisentwicklungsbudget wer-
den Projekte einzelner Antragsteller mit 
80% der zuwendungsfähigen Gesamtaus-
gaben gefördert. Bei nachgewiesener Fi-
nanzschwäche erhöht sich der Zuschuss 
auf 90%. Bei Anträgen mehrerer beteilig-
ter Kommunen ist eine Förderung bis zu 
100% möglich. 

 

Die Maximalförderung pro Projekt beträgt 
500.000,00 Euro. Eine Projektförderung 
unter 50.000,00 Euro ist nicht möglich. 

 

Die Zweckbindung beträgt sieben Jahre.  

 

Auf die Probleme bei der Förderung eines 
Projektes mit mehreren beteiligten Kom-
munen wurde bereits unter Punkt 2 hinge-
wiesen. 

 

   

7. Antrags- und Bewilligungsver-
fahren  

 

Die Zuwendungen werden auf Antrag 
gewährt. 

Der Antrag ist bis zum 31.12.2020 
beim Beigeordneten und Kämmerer 
einzureichen (Antragsformular wird 
noch entwickelt).  

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Die Zuwendung wird auf Antrag gewährt. 

Der Antrag ist bei der Kreisverwaltung/ 

Kämmerei bis zum …...... einzureichen. 

Mit dem Antrag ist eine Stellungnahme 
der Kommunalaufsichtsbehörde zur Si-
cherung der Gesamtfinanzierung des Pro-
jektes vorzulegen. 

 

Im Rahmen der kommunalaufsichtlichen 
Stellungnahme sollte geprüft werden, ob 
ein zu erbringender Eigenanteil auch tat-
sächlich geleistet werden kann. 

Das Amt Dahme/Mark kann kein alleini-
ger Zuwendungsempfänger sein. Das 
Amt ist eine Verwaltungsgemeinschaft. 
Die Gemeinden sind zwar amtsangehörig, 
verfügen aber über eigene Haushalte. 
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Es können maximal 2 Anträge pro Zu-
wendungsempfänger gestellt werden.  

Die Maximalförderung darf in der 
Summe der Anträge nicht überschrit-
ten werden. 

Die Verwaltungsleitung informiert den 
Kreistag über die zur Förderung be-
antragten Projekte und unterbreitet 
dem Kreistag einen Vorschlag zur 
Projektauswahl. Vorab sind die Zuläs-
sigkeit nach § 122 Abs. 2 BbgKVerf 
(Wahrnehmung der Ausgleichsfunk-
tion) und das Vorliegen der Zuwen-
dungsvoraussetzungen durch den 
Beigeordneten und Kämmerer zu prü-
fen.  

Nach Vorberatung in den zuständigen 
Ausschüssen beschließt der Kreistag 
die zu fördernden Projekte.  

Nach erfolgter Beschlussfassung wer-
den die Zuwendungsbescheide (Be-
scheidformular wird noch entwickelt) 
für die Städte und Gemeinden bzw. 
das Amt durch die Kämmerei erlas-
sen. 

 

Es können maximal zwei Anträge pro Zu-

wendungsempfänger eingereicht werden. 

Das Amt Dahme/ Mark gilt als ein Zuwen-

dungsempfänger, wobei eine Einzelfallent-

scheidung für amtsangehörige Gemein-

den möglich ist. 

Die Maximalförderung darf in der Summe 

der Anträge nicht überschritten werden. 

 

Durch die Kämmerei wird der Antrag 

 

a) auf Vollständigkeit der einzureichenden 

Unterlagen, 

b) auf Plausibilität der Feststellung, dass 

der Antragssteller die auf ihn entfallenden 

Kosten (ohne Förderung) nicht ohne Un-

terstützung tragen kann, 

c) auf Zulässigkeit nach §122 Abs.2 BbgK-

Verf. (Wahrnehmung der Ausgleichsfunk-

tion) 

geprüft. 

 

Der Kämmerer informiert den Kreistag 

über die eingegangenen Anträge und über 

das Ergebnis der Vorprüfung. 

Nach Verweis in den und Beratung im zu-

ständigen Ausschuss beschließt der Kreis-

tag über die zu fördernden Projekte. 

Nach erfolgter Beschlussfassung im Kreis-

tag werden die Zuwendungsbescheide an 

die Antragsteller durch die Kämmerei er-

lassen. 

 

Das Amt könnte lediglich Zuwendungs-
empfänger bei Aufgaben sein, die ihm 
von den Gemeinden übertragen wurden 
(z.B. Feuerwehr). Daher ist eine Doppel-
begünstigung ausgeschlossen, da eine 
Aufgabe entweder beim Amt oder bei der 
amtsangehörigen Gemeinde angesiedelt 
ist.  
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SPD-Kreistagsfraktion 

6. Antrags- und Bewilligungsverfahren  

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren 
erfolgt schriftlich. Anträge sind bis zum 
28.02. eines jeden Jahres vorzulegen.  

Die eingereichten Anträge werden in Zu-
sammenarbeit mit der Kommunalaufsicht 
sowie dem jeweils zuständigen Fachbe-
reich mit einer Stellungnahme versehen. 
Der federführende Fachausschuss erstellt 
eine Prioritätenliste und legt sie dem 
Kreistag zur Beratung und Beschlussfas-
sung vorgelegt. Dieser entscheidet ab-
schließend, welche der beantragten Maß-
nahmen aus dem Kreisentwicklungs-
budget gefördert werden.  

Projekte, die von zwei oder mehr Kommu-
nen gemeinsam zur Bezuschussung oder 
Finanzierung vorgelegt werden, sollen 
vorrangig behandelt werden. Dabei tritt im 
Antrag eine Kommune als Vertreterin des 
gemeinsamen Antrags auf.  

Nach Beschlussfassung des Kreistags er-
halten die Antragsteller einen Zuwen-
dungs- oder Ablehnungsbescheid. Der 
Zuwendungsbescheid ist Voraussetzung 
für den Beginn der Fördermaßnahme. 
Der Beginn der Investitionsmaßnahme 
sowie der entsprechende Mittelabruf hat 
im Jahr der Bewilligung zu erfolgen.  

 

Hier sollte konkret geregelt werden, was 
die Stellungnahme der Kommunalaufsicht 
und des zuständigen Fachbereiches bein-
halten sollen. 

 

Die vorrangige Bewilligung von Projekten 
von mehreren Kommunen verstößt gegen 
das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 
GG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kämmerei erlässt die Zuwendungs- 
und Ablehnungsbescheide.  

 

   



Richtlinie Änderungsanträge und Änderungs-
empfehlungen 

Stellungnahme der Verwaltung zu den 
Änderungsanträgen/Änderungsemp-
fehlungen 

Empfehlung Kreisausschuss 

8. Verfahrensregeln/Verwendungs-
nachweis 

 

Die Auszahlung der bewilligten Zu-
wendung erfolgt erst nach Eintritt der 
Bestandskraft des Zuwendungsbe-
scheides. Der Zuwendungsempfänger 
kann den Verzicht auf ein Rechtsmittel 
erklären.  

Die bewilligte Zuwendung wird auf 
Grund einer Mittelanforderung des Zu-
wendungsempfängers ausgezahlt 
(Formular wird noch entwickelt). 

 

Grundsätzlich darf vor Bewilligung der 
Zuwendung nicht mit der Maßnahme 
begonnen werden, es sei denn, es 
wird ein vorzeitiger Maßnahmebeginn 
genehmigt.  

Die Entscheidung über die Zulässig-
keit des vorzeitigen Maßnahmebe-
ginns trifft die Verwaltungsleitung.  

 

Der Zuwendungsempfänger ist zur 
Anwendung des Vergaberechts ver-
pflichtet.  

 

Für das gesamte Verfahren gelten das 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfGBbg iVm VwVfG) und § 44 
LHO. 

 

Der Zuwendungsempfänger hat die 
bestimmungsgemäße Verwendung 
der Zuwendung nachzuweisen. Hierzu 
ist dem Beigeordneten und Kämmerer 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Die Auszahlung der bewilligten Zuwen-

dungen erfolgt erst nach Eintritt der Be-

standskraft des Zuwendungsbescheides. 

Der Zuwendungsempfänger kann den 

Verzicht auf ein Rechtsmittel erklären. 

Die bewilligte Zuwendung wird auf Grund 

einer Mittelanforderung des Zuwendungs-

empfängers ausgezahlt. 

Grundsätzlich darf vor Bewilligung der Zu-

wendung nicht mit der Maßnahme begon-

nen werden, es sei denn, es wird ein vor-

zeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt. 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit 

des vorzeitigen Maßnahmenbeginns trifft 

die Verwaltungsebene. 

 

Der Zuwendungsempfänger ist zur An-

wendung des Vergaberechts verpflichtet. 

 

Für das gesamte Verfahren gelten das 

Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfGBbg. i.V.m. VwVfG) und § 44 Lan-

deshaushaltsordnung (LHO). 

 

Der Zuwendungsempfänger hat die be-

stimmungsgemäße Verwendung der Zu-

wendung nachzuweisen. Hierzu ist inner-

halb von drei Monaten nach Erfüllung des 

Zuwendungszwecks ein Verwendungs-

nachweis beim Kämmerer vorzulegen. Zur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Begriff der Verwaltungsebene ist un-
bestimmt.  
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innerhalb von drei Monaten nach Er-
füllung des Zuwendungszwecks ein 
Verwendungsnachweis vorzulegen. 
Zur Nachweisführung ist der dem Zu-
wendungsbescheid beigefügte Vor-
druck (Vordruck Verwendungsnach-
weis ist noch zu entwickeln) zu ver-
wenden. 

 

Der Zuwendungsbescheid kann ge-
mäß § 1 VwVfGBbg iVm § 49 VwVfG 
mit Wirkung für die Vergangenheit wi-
derrufen werden, wenn der Verwen-
dungsnachweis nicht, nicht rechtzei-
tig, unvollständig oder ohne die erfor-
derlichen Belege eingereicht wird. Der 
Zuwendungsbescheid kann ferner wi-
derrufen werden, wenn eine Nebenbe-
stimmung (s. oben § 44 LHO) nicht o-
der nicht rechtzeitig erfüllt oder die Zu-
wendung nicht für den im Zuwen-
dungsbescheid bestimmten Zweck 
verwendet wurde.  

 

Nachweisführung ist der dem Zuwen-

dungsbescheid beigefügte Vordruck zu 

verwenden. 

 

Der Zuwendungsbescheid kann gemäß §1 

VwVfGBbg i.V.m. § 49 VwVfG mit Wirkung 

für die Vergangenheit widerrufen werden, 

wenn der Verwendungsnachweis nicht, 

nicht rechtzeitig, unvollständig oder ohne 

die erforderlichen Belege eingereicht wird. 

Der Zuwendungsbescheid kann ferner wi-

derrufen werden, wenn eine Nebenbestim-

mung (s. oben § 44 LHO) nicht oder nicht 

rechtzeitig erfüllt oder die Zuwendung 

nicht für den im Zuwendungsbescheid be-

stimmten Zweck verwendet wurde. 

 

SPD-Kreistagsfraktion 

7. Verwendungsnachweis  

Der Zuwendungsempfänger hat die be-
stimmungsgemäße Verwendung der För-
dermittel nachzuweisen. Hierzu ist der 
Bewilligungsbehörde innerhalb von 3 Mo-
naten nach Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks ein Verwendungsnachweis vorzu-
legen.  
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Der Bewilligungsbescheid kann gemäß § 
1VwVfGBbg i.V.m. § 49 VwVfG mit Wir-
kung für die Vergangenheit widerrufen 
werden, wenn der Verwendungsnachweis 
nicht, nicht rechtzeitig, unvollständig oder 
ohne die vollständigen erforderlichen Be-
lege eingereicht wird. Der Bewilligungsbe-
scheid kann ferner widerrufen werden, 
wenn eine Auflage nicht oder nicht recht-
zeitig erfüllt oder die Zuwendung nicht für 
den im Bewilligungsbescheid bestimmten 
Zweck verwendet wurde.  

 

   

9. Inkrafttreten  

 

Die Richtlinie tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Teltow-
Fläming in Kraft und tritt am 
31.12.2022 außer Kraft. 

 

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI  

 

Die Richtlinie tritt am Tage nach der öffent-

lichen Bekanntmachung im Amtsblatt für 

den Landkreis Teltow-Fläming in Kraft und 

tritt am …... außer Kraft. 

 

  

SPD-Kreistagsfraktion 

8. In-Kraft-Treten  

Die Förderrichtlinie tritt zum  ………….. in 
Kraft.  

  

 

Die Bekanntmachung sowie das Außer-
krafttreten ist zwingend in der Richtlinie 
zu regeln.  

 

   

    

    



 

  



 

Allgemeine Hinweise der Fachausschüsse 

 

Empfehlung Kreisausschuss 

Haushalts- und Finanzausschuss 

- Vorberatung im Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung und Haushalts- 

und Finanzausschuss 

- Kommunen müssen geprüften Jahresabschluss vorweisen 

- Kreis der potentiell Begünstigten vergrößern 

- Förderung kreisweite Vernetzung 

 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 

- Kreis der potentiell Begünstigten vergrößern 

- Förderwürdige Projekte in den Vordergrund stellen, nicht Bedürftigkeit 

- Vorberatung im Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung und Haushalts- 

und Finanzausschuss – Verwaltung fachliche Empfehlung 

- Kommunen müssen geprüften Jahresabschluss vorweisen 

- Antrags- und Bewilligungsverfahren einfach und unbürokratisch 

 

Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt 

- Kreis der potentiell Begünstigten vergrößern 

- Förderwürdige Projekte in den Vordergrund stellen, nicht Bedürftigkeit 

- Kreisweit Bedeutung der Projekte 

- Kommunen müssen geprüften Jahresabschluss vorweisen 

- Vorberatung im Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung  

 

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 

- Fokus auf Kommunen  

- Stärkere Vernetzung 

- Aufnahme Förderung Bildungsbereich 

 

 


